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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Theaterarbeitsgesetz geändert wird 

Mit der vorliegenden Novelle sollen im Hinblick auf die zwischenzeitigen Erfahrungen aus 
der Praxis und damit im Zusammenhang stehende Auslegungsfragen aus Gründen der 
Transparenz und im Sinne einer erhöhten Rechtssicherheit gesetzliche Klarstellungen im 
Bereich der Gastverträge und der Vermittlung von Bühnenarbeitsverträgen getroffen 
werden: 

• Im Bereich der Gastverträge erfolgt einerseits eine Präzisierung der Art und Weise der 
Berechnung des Durchschnittsbezugs der Ensemblemitglieder wie auch des Entgelts 
des Gastes. Andererseits erfolgt eine „Entkoppelung“ des Gastvertrages nach § 41 
Abs. 1 Z 2 TAG (Gast vom Typ II) vom Erfordernis des Bestehens eines 
Bühnenensembles durch Schaffung einer Entgeltgrenze für den Begriff des Gastes an 
jenen Bühnenunternehmen, die kein fixes Ensemble haben. 

• Im Bereich der Vermittlung von Bühnenarbeitsverträgen erfolgen im Wesentlichen 
sprachliche Klarstellungen im Hinblick auf bestehende Auslegungsfragen. 

 

Es darf dazu im Übrigen auf die umfangreichen Erläuterungen zu den §§ 41 und 42 TAG 
verwiesen werden. 
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Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Theaterarbeitsgesetz geändert wird, samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und 
Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung 
zuleiten. 

12. Juni 2024 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 
Bundesminister 
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